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"Sport-, Veranstaltungs-

und Eventzentrum"
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PLANZEICHENERKLÄRUNG
Art der baulichen Nutzung
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO

Kleinsiedlungsgebiete (WS)

Reine Wohngebiete (WR)

Allgemeine Wohngebiete (WA)

Dorfgebiete (MD)

Mischgebiete (MI)

Kerngebiete (MK)

Gewerbegebiete (GE)

Industriegebiete (GI)

Sondergebiete, die d. Erholung dienen

Sonstige Sondergebiete

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO

Offene Bauweise

nur Einzelhäuser zulässig

o

nur Doppelhäuser zulässig

nur Hausgruppen zulässig

nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

Geschlossene Bauweise

Baulinie

g

Baugrenze

abweichende Bauweise, Gebäude-
längen bis 15 m sind zul., Abstände
richten sich nach § 7 NBauO

a

Verkehrsflächen
§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB

Straßenverkehrsflächen

besonderer Zweckbestimmung

Straßenbegrenzungslinie

Öffentliche Parkfläche

Verkehrsberuhigter Bereich

Fuß- und RadwegF+R

Ein- bzw. Ausfahrten und Anschluss anderer
Flächen an die Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4, 11 und Abs. 6 BauGB)

z.B. Einfahrt

z.B. Einfahrtsbereich

z.B. Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Grünflächen
§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB

Öffentliche Grünflächen

Private Grünflächen

Spielplatz

Parkanlage

Sportplatz

Friedhof

Flächen für Versorgungsanlagen, für die
Abfallentsorgung und Abwasserbesei-
tigung sowie für Ablagerungen
§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB

Fläche für Versorgungsanlagen

Abwasser

Elektrizität

Regenrückhalte-
becken (RRB)

Telekommunikation / Sendeanlagen

Hauptversorgungs- und Hauptabwasser-
leitungen
§ 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB

oberirdisch unterirdisch

Maß der baulichen Nutzung
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO

Geschossflächenzahl (GFZ)

Grundflächenzahl (GRZ)

0,7

0,4

Baumassenzahl (BMZ)3,0

Zahl der Vollgeschosse: Höchstmaß

Zahl der Vollgeschosse: zwingend

II

II

maximal 2 zulässige Wohnungen je
Wohngebäude - als Höchstmaß

max.
2 WO

Traufhöhe - als HöchstmaßTH £ 4,50 m

Firsthöhe - als HöchstmaßFH £ 9,50 m

Gebäudeoberkante - als HöchstmaßGH £ 9,50 m

Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung
mit Gütern und Dienstleistungen des öffent-
lichen und privaten Bereichs, Flächen für
den Gemeinbedarf
§ 9 Abs. 1 Nr. 5 und Abs. 6 BauGB

Flächen für den Gemeinbedarf

Öffentliche Verwaltung

Schule Feuerwehr

Kirchen und kirchlichen Zwecken
dienende Gebäude und Einrichtungen

Sportlichen Zwecken dienende
Gebäude und Einrichtungen

Sozialen Zwecken dienende Gebäude
und Einrichtungen

Kindergarten Spielanlagen

Gesundheitlichen Zwecken dienende
Gebäude und Einrichtungen

Kulturellen Zwecken dienende
Gebäude und Einrichtungen

Planungen, Nutzungsregelungen und Maß-
nahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Natur und Landschaft
§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB

Umgrenzung von Flächen für Maß-
nahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung v. Natur u. Landschaft

Umgrenzung von Flächen zum An-
pflanzen von Bäumen und Sträuchern
und sonstigen Bepflanzungen

Anpflanzung von Bäumen

Umgrenzung von Flächen für die
Erhaltung von Bäumen, Sträuchern
und sonstigen Bepflanzungen sowie
von Gewässern

Erhaltung von Bäumen

Umgrenzung von Schutzgebieten und
Schutzobjekten im Sinne des
Naturschutzrechts

Naturschutzgebiet

Landschaftschutzgebiet

N

L

Wasserflächen und Flächen für die
Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz
und die Regelung des Wasserabflusses
§ 9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 6 BauGB

Wasserflächen

Umgrenzung von Flächen für d. Wasser-
wirtschaft den Hochwasserschutz und
die Regelung des Wasserabflusses
(nur für Regenrückhaltebecken)

R

Flächen f. Aufschüttungen, Abgrabungen
oder für die Gewinnung von Bodenschätzen
§ 9 Abs. 1 Nr. 17 und Abs. 6 BauGB

Flächen für Aufschüttungen

Flächen für Abgrabungen oder für die
Gewinnung von Bodenschätzen

Flächen für die Landwirtschaft und Wald
§ 9 Abs. 1 Nr. 18 und Abs. 6 BauGB

Flächen für die Landwirtschaft

Flächen für Wald

Sonstige Planzeichen

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten
zu belastende Flächen

Umgrenzung der für bauliche
Nutzungen vorgesehenen Flächen,
deren Böden mit umweltgefährdenden
Stoffen belastet sind,
hier: Kampfmittel

Grenze des räumlichen Geltungs-
bereichs des Bebauungsplanes

Abgrenzung unterschiedlicher
Nutzung

Im Plan nicht enthalten
Im Plan enthalten

Flächen die von Bebauung freizuhalten
sind

Gewässerräumstreifen

Stand: 18.08.2025

Bebauungsplan Nr. 150a
"Stukenborg - Gewerbegebiet
nördlich der Falkenrotter Straße"

ENTWURF

Kreisstadt Vechta
Bebauungsplan Nr. 150a "Stukenborg - Gewerbegebiet nördlich der Falkenrotter Straße"

Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) i. V. m. § 58 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 des 
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), in der jeweils aktuellen Fassung, hat der Rat 
der Stadt Vechta am ......................... den Bebauungsplan Nr. 150a "Stukenborg - Gewerbegebiet nördlich der 
Falkenrotter Straße" bestehend aus der Planzeichnung sowie den textlichen Festsetzungen als Satzung 
beschlossen.

Vechta, ......................... ........................................
Der Bürgermeister

(Siegel)

PLANUNTERLAGE

PLANVERFASSER
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 150a "Stukenborg - Gewerbegebiet nördlich der Falkenrotter Straße"
wurde ausgearbeitet vom Planungsbüro Diekmann • Mosebach & Partner.

Rastede, ......................... ........................................
 (Unterschrift)

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS
Der Verwaltungsausschuss der Stadt Vechta hat in seiner Sitzung am ......................... die Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 150a "Stukenborg - Gewerbegebiet nördlich der Falkenrotter Straße" beschlossen. Der 
Aufstellungsbeschluss wurde gem. § 2 Abs.1 BauGB am ......................... ortsüblich bekanntgemacht.

SATZUNGSBESCHLUSS
Der Rat der Stadt Vechta hat den Bebauungsplan Nr. 150a "Stukenborg - Gewerbegebiet nördlich der 
Falkenrotter Straße" nach Prüfung der Stellungnahmen gem. § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am 
......................... als Satzung (§ 10 BauGB) sowie die Begründung beschlossen.

Vechta, ......................... ........................................
Der Bürgermeister

BEKANNTMACHUNG
Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 150a "Stukenborg - Gewerbegebiet nördlich der 
Falkenrotter Straße" ist gem. § 10 Abs. 3 BauGB am ......................... ortsüblich bekannt gemacht worden. Der 
Bebauungsplanes Nr. 150a "Stukenborg - Gewerbegebiet nördlich der Falkenrotter Straße" ist damit am 
......................... in Kraft getreten.

Vechta, ......................... ........................................
Der Bürgermeister

VERLETZUNG VON VORSCHRIFTEN
Innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 150a "Stukenborg - Gewerbegebiet 
nördlich der Falkenrotter Straße" wurde keine Verletzung von Vorschriften im Sinne des § 215 BauGB beim 
Zustandekommen des Bebauungsplanes Nr. 150a "Stukenborg - Gewerbegebiet nördlich der Falkenrotter 
Straße" und der Begründung geltend gemacht.

Vechta, ......................... ........................................
Der Bürgermeister

BEGLAUBIGUNG
Diese Ausfertigung des Bebauungsplanes Nr. 150a "Stukenborg - Gewerbegebiet nördlich der Falkenrotter 
Straße" stimmt mit der Urschrift überein.

Vechta, ......................... ........................................
Der Bürgermeister

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte
Maßstab: 1 : 1.000
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und

Katasterverwaltung,

©  2021

Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
Regionaldirektion Oldenburg - Cloppenburg
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KREISSTADT VECHTA

PRÄAMBEL UND AUSFERTIGUNG

VERFAHRENSVERMERKE

(Siegel)

M 1 : 2.000

1. Innerhalb der gem. § 8 BauNVO festgesetzten Gewerbegebiete sind Schank- und Speisewirtschaften, 
Einzelhandelsbetriebe und Bordelle als Gewerbebetriebe aller Art gem. § 8 (2) Nr. 1 BauNVO sowie 
Anlagen für sportliche Zwecke gem. § 8 (2) Nr. 4 BauNVO nicht zulässig (§ 1 (5) BauNVO).

Ausnahmsweise sind Handelsbetriebe für Kraftwagen und Zweiräder mit den dazugehörigen Werkstätten 
zulässig. Zudem sind Einzelhandelsnutzungen ausnahmsweise zulässig, wenn sie unmittelbarem 
räumlichen und betrieblichen Zusammenhang mit einem Handwerksbetrieb oder einem produzierenden 
Gewerbebetrieb stehen und die eigentlichen Betriebe räumlich angegliedert sowie als dessen Bestandteil 
erkennbar sind. Die an den Endverbraucher gerichtete Verkaufsfläche muss der Betriebsfläche des 
Handwerks- oder produzierenden Gewerbebetriebes deutlich untergeordnet sein und darf insgesamt nicht 
mehr als 400 qm betragen.

2. Innerhalb der gem. § 8 BauNVO festgesetzten Gewerbegebiete sind Wohnungen für Aufsichts- und 
Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter gem. § 8 (3) Nr. 1 BauNVO, Anlagen für 
kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke gem. § 8 (3) Nr. 2 BauNVO sowie 
Vergnügungsstätten gem. § 8 (3) Nr. 3 BauNVO als ausnahmsweise zulässige Nutzungen nicht zulässig (§ 1
(6) BauNVO).

3. Innerhalb des besonders gekennzeichneten Bereichs mit der Zweckbestimmung "GE temporär" sind gem. § 
9 (2) Satz 1 Nr. 2 BauGB Lagerflächen und Stellplätze bis zur Realisierung der Verkehrsfläche zulässig.

4. Bauvorhaben im Abstandsbereich der 110 kv Leitung sind immer mit dem Leitungsträger im Detail 
abzustimmen.

5. Innerhalb der gem. § 11 BauNVO festgesetzten sonstigen Sondergebiete 1 & 2 (SO1 & SO2) mit der 
Zweckbestimmung "Sport-, Veranstaltungs- und Eventzentrum" sind ausschließlich folgende Nutzungen 
zulässig:

• Mehrzweckhallen für Sporttraining und -wettkämpfe, Konzerte- und Kulturveranstaltungen,
• Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
• Schank- und Speisewirtschaften
• Stellplätze und untergeordnete Nebenanlagen für den nutzungsbezogenen Bedarf,
• Photovoltaik-Anlagen über Stellplatzanlagen sowie auf Dächern,
• sonstige der Zweckbestimmung dienende bauliche Anlagen.

6. Innerhalb des gem. § 11 BauNVO festgesetzten sonstigen Sondergebietes 3 (SO 3) mit der Zweck- 
bestimmung "Gartencenter" sind ausschließlich folgende Nutzungen zulässig:

• Ein Gartencenter mit einer maximalen Gesamt-Verkaufsfläche von 7.290 m² mit folgenden
Sortimenten:
nicht zentrenrelevante Hauptsortimente:

- Pflanzen und Zubehör, Pflege und Düngemittel
- Gartenbedarf

Zusätzlich zu den oben genannten nicht zentrenrelevanten Sortimenten können andere
zentrenrelevante Sortimente zugelassen werden. Der Verkaufsflächenanteil der zentrenrelevanten
Randsortimente darf insgesamt höchstens 400 m² betragen.
zentrenrelevante Randsortimente:

- Hausrat, Glas, Porzellan, Keramik, Geschenkartikel
Die Verkaufsfläche beinhaltet die geschlossenen, ganzjährig genutzten Verkaufsräume (Warmhallen),
die saisonabhängigen Kalthallen und die Freiflächen.

• Lager- und Produktionsflächen für den nutzungsbezogenen Bedarf,
• Verwaltungs-, Sanitär- und Aufenthaltsräume für den nutzungsbezogenen Bedarf,
• Stellplätze und untergeordnete Nebenanlagen für den nutzungsbezogenen Bedarf,
• Photovoltaik-Anlagen über Stellplatzanlagen sowie auf Dächern,
• sonstige der Zweckbestimmung dienende bauliche Anlagen.

7. Innerhalb des festgesetzten SO 1 gem. §  11 BauNVO darf die Grundflächenzahl gem. § 19 BauNVO für die 
in § 19 (4) Satz 1 BauNVO genannten Anlagen bis maximal zu einer Grundflächenzahl von 0,9 überschritten 
werden (§ 19 (4) Satz 3 BauNVO)

8. Innerhalb der gem. § 22 (4) BauNVO festgesetzten abweichenden Bauweise (a) sind Gebäude zulässig wie 
in der offenen Bauweise, jedoch ohne Längenbegrenzung.

9. Innerhalb der gem. § 8 BauNVO festgesetzten Gewerbegebiete und der gem. § 11 BauNVO festgesetzten 
sonstigen Sondergebiete gelten für bauliche Anlagen folgende Höhenbezugspunkte (§ 18 (1) BauNVO):

Oberer Bezugspunkt: Gebäudehöhe: obere Gebäudekante
Unterer Bezugspunkt: Straßenoberkante (Fahrbahnmitte) der nächsten Erschließungsstraße im End- 

ausbauzustand, gemessen senkrecht zur Mitte der zu erschließenden Straße 
zugewandten Gebäudeseite

10. Innerhalb der gem. § 8 BauNVO festgesetzten Gewerbegebiete und der gem. § 11 BauNVO festgesetzten 
sonstigen Sondergebiete ist eine Überschreitung der festgesetzten Gebäudehöhe (GH) durch technische 
Anlagen wie Schornsteine, Abluftkamine, Masten und ähnlichen Anlagen zulässig.

11. Das anfallende nicht schädlich verunreinigte Niederschlagswasser ist auf den gewerblichen Bauflächen und 
den Sonderbauflächen aufzufangen und zu verwerten. Im Weiteren ist die Oberflächenentwässerung und 
Ableitungsart der Grundstücke wie nachfolgend festgelegt in Kombination mit der ebenfalls festgesetzten 
Geländehöhe herzustellen:

11.1. Dezentrale Versickerung mit Teilsickerohr und Notüberlauf (vgl. Prinzip Skizze S. 11 der Begründung)
Auf den gewerblichen- bzw. Sonderbauflächen sind Versickerungsmulden mit einer belebten Bodenzone 
von 30 cm mit einer darunterliegenden Verfüllung (Sickerpackung) aus gewaschenem Kiessand 0/32 oder 
Sandstein-Splitt-Gemisch 0/32 (gem. DIN EN 206 bzw. 1045 Sieblinie B) in einer Mächtigkeit von 100 cm 
anzulegen. Die Mulde ist auf ein 10-jähriges Regenereignis zu bemessen. Die Einstauhöhe in der Mulde 
beträgt 30 cm und das Freibord 10 cm. Die Verfüllung ist filterstabil mit einem umlaufenden Filterflies zu 
ummanteln und mit einem kokusummantelten Teilsickerrohr (DN150) 1 m unter der Muldensohle 
auszustatten. Das Teilsickerrohr dient zur Ableitung von Sickerwasser bei schwankenden oder ungünstigen 
Bodenverhältnissen. Notüberlauf und Teilsickerrohr sind über den Hausanschlussschacht an den 
städtischen Regenwasserkanal anzuschließen. Die Versickerung bedarf der Genehmigung durch den 
Landkreis Vechta. Die Einleitung in den Regenwasserkanal bedarf der Genehmigung durch die Stadt 
Vechta. Die Funktionsfähigkeit der Anlage ist vom Grundstückseigentümer jährlich durch einen 
Sachverständigen gegenüber der Stadt nachzuweisen.

11.2 Dezentrale Rückhaltung mit gedrosselter Ableitung:
Das auf den gewerblichen und Sonderbauflächen anfallende Regenwasser ist zurückzuhalten und auf den 
natürlichen Abfluss (1,3 l/s*ha) gedrosselt in den städtischen Regenwasserkanal bzw. städtische 
Entwässerungseinrichtung einzuleiten. Die Rückhaltung ist auf ein 5-jähriges Niederschlagsereignis 
auszulegen. Die Funktionsfähigkeit der Anlage ist vom Grundstückseigentümer jährlich durch einen 
Sachverständigen gegenüber der Stadt nachzuweisen.

11.3 Ableitung und Rückhaltung im zentralen Regenrückhaltebecken
Das auf den gewerblichen und Sonderbauflächen anfallende Regenwasser kann ungedrosselt in den 
städtischen Regenwasserkanal bzw. städtische Entwässerungseinrichtung eingeleitet werden. Die 
Rückhaltung erfolgt innerhalb der Fläche für Versorgungsanlagen – Regenrückhaltebecken.

11.4 Ableitung über einen Graben in das öffentliche zentrale Regenrückhaltebecken Flurstück 65/1

12. Die entlang der gem. § 22 (3) NNatSchG geschützten Wallhecke festgesetzte Fläche für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB ist als 
halbruderale Gras- und Staudenfluren zu entwickeln. Boden- und Materialablagerungen sowie 
Flächenversiegelungen jeglicher Art sind unzulässig. Für die Ansaat ist artenreiches, regionales Saatgut aus 
heimischen Arten zu verwenden.

13. Innerhalb der festgesetzten Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB mit der Kennzeichnung MF 1 ist ein extensiv zu 
nutzender Gewässerrandstreifen durch Ansaat einer Extensivgrünlandmischung (z. B. Regiosaatgut 8.1 mit 
mindestens 30 % Kräuteranteil) anzulegen und dauerhaft zu erhalten. Dieser wird jährlich nur einmal 
gemäht. Auf eine Düngung ist zu verzichten. Die Mahd der Fläche hat nach weitgehendem Abschluss von 
Blüte und Samenreife der Gräser und Kräuter zu erfolgen. Das Schnittgut ist abzufahren.

14. Innerhalb der festgesetzten Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB mit der Kennzeichnung Klimapark sind die 
folgenden Maßnahmen umzusetzen:
• Renaturierung der Moorflächen & des Spredaer Bachs,
• Schaffung von naturnahen Wasserflächen,
• standortgerechte Gehölzanpflanzungen.
Innerhalb der Fläche sind bauliche Anlagen mit einer Grundfläche von insgesamt maximal 2.500 qm, die der 
zweckentsprechenden Einrichtung von Parkanlagen und der Umweltbildung dienen, zulässig. Hierzu 
gehören Bänke, Einfriedungen, Schautafeln, Terrassen und Wege. Wege sind ausschließlich mit 
wasserdurchlässigen Materialien (z. B. Rasengitterstein, Schotterrasen, Kies-/Splitterabdeckung, haufwerk- 
sporige Pflaster etc.) herzustellen.

15. Innerhalb der festgesetzten Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
gem. § 9 (1) Nr. 25 a BauGB sind heimische, standortgerechte Gehölzanpflanzungen in Form einer 
Baum-Strauchhecke anzupflanzen und auf Dauer zu erhalten. Bei Abgang sind die Gehölze durch 
Neupflanzungen zu ersetzen. Während der Erschließungsarbeiten sind Schutzmaßnahmen gem. R SBB
und DIN 18920 vorzusehen.
Zu verwendende Pflanzenarten:
Bäume: Eberesche (Sorbus aucuparia), Stieleiche (Quercus robur), Hainbuche (Carpinus betulus),
Schwarzerle (Alnus glutinosa)
Sträucher: Faulbaum (Rhamnus frangula), Haselnuss (Corylus avellana), Weißdorn (Crataegus 

monogyna), Schwarzer Holunder (Sambucus nigra), Salweide (Salix caprea), Grauweide 
(Salix cinerea)

Qualitäten:
Bäume: Heister: 2 x verpflanzt, Höhe 125 - 150 cm
Sträucher: leichte Sträucher: 1 x verpflanzt, Höhe 70 - 90 cm

16. Innerhalb der Flächen mit Bindung für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern gem. § 9 (1) Nr. 25b BauGB sind die vorhandenen Gehölze 
zu erhalten und bei Abgang durch standortgerechte Gehölzanpflanzungen vom Eingriffsverursacher zu 
ergänzen. Die zu verwendenden Planzarten und Qualitäten sind der textlichen Festsetzung Nr. 15 zu 
entnehmen. Während der Bauarbeiten sind Schutzmaßnahmen gem. R SBB und DIN 18920 vorzusehen.

VERÖFFENTLICHUNG
Der Verwaltungsausschuss der Stadt Vechta hat in seiner Sitzung am .................. nach Erörterung dem 
Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 150a "Stukenborg - Gewerbegebiet nördlich der Falkenrotter Straße"
zugestimmt und die Veröffentlichung gem. § 3 (2) BauGB beschlossen. Die Internetadresse, unter der der 
Bebauungsplan und die Begründung eingesehen werden konnten, und die Dauer der Veröffentlichungsfrist 
wurden am .................. öffentlich bekanntgemacht. Der Entwurf des Bebauungsplans und die Begründung 
waren vom .................. bis .................. gemäß § 3 Abs. 2 BauGB im Internet einsehbar.

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

HINWEISE

Bauverbotszone

Baubeschränkungszone

Abstandsbereich der 110 kv Leitung
(vgl. textliche Festsetzung Nr. 4)

M 1 : 2.000

Teilbereich A

Teilbereich B

Vorschlag Grundstücksaufteilung

Bodenfunde
Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- und frühgeschichtliche sowie mittelalterliche und 
frühneuzeitliche Bodenfunde (das können u. a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken 
sowie auffällige Bodenverfärbungen und Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht 
werden, sind diese gemäß § 14 Abs. 1 des Nds. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen 
der unteren Denkmalschutzbehörde (Stadt Vechta) oder dem Nds. Landesamt für Denkmalpflege, Referat 
Archäologie - Stützpunkt Oldenburg, Ofener Straße 15, Tel. 0441/205766-15 unverzüglich gemeldet werden. 
Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind 
nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. 
für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die untere Denkmalschutzbehörde (Stadt Vechta) vorher die 
Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

Artenschutz
Um die Verletzung und Tötung von Individuen sicher auszuschließen, sind Bau-, Abriss- und Rodungsarbeiten, 
der Auf- und Abtrag von Oberboden sowie vergleichbare Maßnahmen nur außerhalb der Brutphase der Vögel 
und außerhalb der Sommerlebensphase der Fledermäuse durchzuführen (d.h. nicht vom 01. März bis zum 30. 
September). Zur Vermeidung von Verstößen gegen artenschutzrechtliche Bestimmungen sind unmittelbar vor 
den Baumfällarbeiten die Bäume durch eine sachkundige Person auf die Bedeutung für höhlenbewohnende 
Vogelarten, für Gehölzbrüter sowie auf das Fledermausquartierpotenzial zu überprüfen. Beim Feststellen von 
aktuell besetzten Vogelnestern/Baumhöhlen oder Fledermausbesatz sind die Arbeiten umgehend einzustellen 
und das weitere Vorgehen ist mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Vechta abzustimmen. 
Umfang und Ergebnis der biologischen Baubegleitung sind in einem Kurzbericht/Protokoll nachzuweisen. 

Werden Fledermaushöhlen oder Nisthöhlen von Vögeln beseitigt sind im räumlichen Zusammenhang dauerhaft 
funktionsfähige Ersatzquartiere einzurichten. Anzahl und Gestaltung der Kästen richtet sich nach Art und Umfang 
der nachgewiesenen Quartiernutzung.

Zur Vermeidung erheblicher Störungen potentieller Quartiere ist auf eine starke nächtliche Beleuchtung der 
Baustellen und auf Lichteinträge, die über das normale Maß der Beleuchtung der Verkehrswege und der auf den 
Betriebsgrundstücken vorhandenen versiegelten Flächen hinausgehen, zu verzichten. Die Beleuchtung sollte nur 
indirekt und mit „insektenfreundlichen“ Lampen erfolgen. Punktuelle Beleuchtungskonzentrationen sind zu 
vermeiden. Gebäude sollten nicht direkt angestrahlt werden.

Im Rahmen der Planungsumsetzung sind die Bestimmungen der §§ 39 (Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere 
und Pflanzen) und 44 BNatSchG (Vorschriften für besonders geschützte und bestimmte andere Tier- und 
Pflanzenarten) zu beachten.

Auf den städtischen Flurstücken 45/11, 45/13 und 45/15, der Flur 18, in der Gemarkung Langförden ist eine 
gebüschreiche Feldhecke auf einer Gesamtlänge von mindestens 300 m anzulegen und dauerhaft zu erhalten 
(CEF-Maßnahme). Hierfür sind folgende Pflanzenarten zu verwenden:

Sträucher:  Faulbaum (Rhamnus frangula), Haselnuss (Corylus avellana), Weißdorn (Crataegus monogyna),
Schwarzer Holunder (Sambucus nigra), Schlehe (Prunus spinosa), Gemeiner Schneeball (Viburnum
opulus)

Bäume: Eberesche (Sorbus aucuparia), Sandbirke (Betula pendula), Feldahorn (Acer campestre), Wildapfel
(Malus sylvestris)

Qualitäten:
Sträucher:  leichte Sträucher: 1 x verpflanzt, Höhe 60 - 100 cm
Bäume:         Heister: 2 x verpflanzt, Höhe 125 - 150 cm

Schutzobjekte im Sinne des Naturschutzrechts
Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich gemäß § 29 BNatSchG geschützte Landschaftsbestandteile 
(Wallhecken). Handlungen, die zu einer Zerstörung oder sonstigen erheblichen Beeinträchtigung des 
geschützten Landschaftsbestandteils führen können, sind verboten (§ 29 Abs. 2 BNatSchG).

Innerhalb des Geltungsbereiches befindet sich ein nach § 30 BNatSchG geschütztes Biotop. Handlungen, die zu 
einer Zerstörung oder sonstigen erheblichen Beeinträchtigung des Biotops führen können, sind verboten (§ 30 
Abs. 2 BNatSchG).

Kompensationsflächen
Die mit dem Bebauungsplan Nr. 150a verbundenen Eingriffe in Natur und Landschaft werden in dem
Kompensationsflächenpool „Am Herrenholz“ ausgeglichen. Die Wallheckenkompensation erfolgt über den
Flächenpool „Biotopverbund Deindrup“.

Schutzbereich der 110kV-Leitung
Arbeiten und geplante Bebauungen innerhalb des Leitungsschutzbereiches der 110-kV-Hochspannungs- 
freileitung sind grundsätzlich im Detail mit der Avacon Netz GmbH abzustimmen. Innerhalb des 
Leitungsschutzbereiches sind die zulässigen Arbeits- und Bauhöhen begrenzt. Eine Bebauung innerhalb des 
Leitungsschutzbereiches ist zu vermeiden. Sollte eine Bebauung nicht vermeidbar sein, sind die in der DIN EN 
50341-1 (VDE 0210-1) vorgegebenen Mindestabstände zwingend einzuhalten. Die Arbeitshöhen unter 
Hochspannungsleitungen richten sich nach der DIN-VDE 0105-100. Für Bebauungen im Leitungsschutzbereich 
von 110-kV-Hochspannungsleitungen sind unterschiedliche Mindestabstände zu den Leiterseilen einzuhalten. 
Bei der Ermittlung der Abstände ist unter der Leitung der größte Durchhang und seitlich der Leitung das 
größtmögliche Ausschwingen der Leiterseile bei Wind anzunehmen. Bäume mit einer großen Endwuchshöhe 
dürfen innerhalb des Leitungsschutz�bereiches nicht angepflanzt werden. Innerhalb eines Sicherheitsabstandes 
von 10,00 m um die sichtbaren Mastfundamentaußenkanten der 110-kV-Hochspannungsfreileitung sind jegliche 
Maßnahmen, wie Verkehrswege oder Bebauungen untersagt. Die Maststandorte der Hochspannungsfreileitung 
müssen für Unterhaltungsmaßnahmen zu jeder Zeit zugänglich sein.

Baubeschränkungs- und Bauverbotszone
Gemäß § 9 Abs. 1 FStrG dürfen längs der Bundesstraße 69 Hochbauten jeder Art in einer Entfernung bis zu 20 
m, gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn der Bundesstraße, nicht errichtet werden. Dies gilt 
entsprechend für Aufschüttungen und Abgrabungen größeren Umfangs sowie für Werbeanlagen. Im Abstand 
von 20 m - 40 m vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn der Bundesstraße dürfen Werbeanlagen im 
Blickfeld zur Bundesstraße nicht ohne Zustimmung der Straßenbauverwaltung errichtet werden. Es ist 
sicherzustellen, dass aus dem Plangebiet keine störende Einflüsse (z.B. Blendwirkungen durch Scheinwerfer 
oder werbende Einrichtungen) entstehen können, die die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf der 
Bundesstraße 69 negativ beeinflussen. Bei Bedarf ist ein entsprechender Sichtschutz zur Bundesstraße 
vorzusehen.

Verkehrsemissionen
Von der L 843 und der B 69 gehen erhebliche Emissionen aus. Für die neu geplanten Nutzungen können 
gegenüber dem Träger der Straßenbaulast keinerlei Entschädigungsansprüche hinsichtlich Immissionsschutz 
geltend gemacht werden.

Abfallentsorgung
Anfallende Sonderabfälle sind vom Abfallerzeuger einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen. Die 
Entsorgung der im Plangebiet anfallenden Abfälle erfolgt entsprechend den abfallrechtlichen Bestimmungen 
sowie den jeweils gültigen Satzungen zur Abfallentsorgung des Landkreises Vechta.

Bodenverunreinigungen
Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen und Bodenverunreinigungen 
zutage treten, so ist unverzüglich die untere Abfallbehörde des Landkreises Vechta zu benachrichtigen.

Kampfmittel
Innerhalb des Plangebietes besteht ein begründeter Verdacht auf Kampfmittel. Eingriffe in den Baugrund, die 
unterhalb des bereits freigegebenen Tiefenhorizonts erfolgen sollen, sind im Vorfeld durch Tiefensondierung 
kampfmitteltechnisch zu überprüfen. Sollten bei Bau- und Erdarbeiten Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, 
Minen, etc. ) gefunden werden, sind diese umgehend der zuständigen Polizeidienststelle, dem Ordnungsamt der 
Stadt Vechta oder dem Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landesamtes für Geoinformation und 
Landesvermessung (LGLN), Regionaldirektion Hameln - Hannover direkt zu melden.

DIN-Normen
DIN-Normen, auf die der Bauleitplan Bezug nimmt, werden in der jeweils gültigen Fassung während der 
Dienststunden im Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung der Stadt Vechta, Burgstraße 6, 49377 Vechta, 
Raum, 134 zu jedermanns Einsicht bereitgehalte

Planungsrechtliche Grundlagen
Es ist das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBL. I, S. 3634), 
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 221) geändert worden ist, 
anzuwenden.

Es ist die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBL. I, S. 
3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist, 
anzuwenden.

Es gilt die Planzeichenverordnung (PlanZV) 1990, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 
(BGBl. I, S. 1802).

Ordnungswidrigkeiten
Verstöße gegen die Festsetzungen des Bebauungsplanes können als Ordnungswidrigkeit nach § 213 BauGB 
geahndet und mit Geldbußen von bis zu 10.000 € bestraft werden.

Lärmschutzwand
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